


POLITIKA

herausgegeben von
Rolf Gröschner und Oliver W. Lembcke

15





Republik 
Rechtsverhältnis 

Rechtskultur

herausgegeben von

Katharina Gräfin von Schlieffen

in Verbindung mit 
Horst Dreier, Martin Morlok  
und Helmuth Schulze-Fielitz

Mohr Siebeck



ISBN 978-3-16-155358-5 / eISBN 978-3-16-167788-5 unveränderte eBook-Ausgabe 2025
ISSN 1867-1349 (POLITIKA)

Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation in der Deutschen National-
bibliographie; detaillierte bibliographische Daten sind im Internet über http://dnb.dnb.de 
abrufbar.

© 2018 Mohr Siebeck Tübingen. www.mohr.de

Das Werk einschließlich aller seiner Teile ist urheberrechtlich geschützt. Jede Verwertung 
außerhalb der engen Grenzen des Urheberrechtsgesetzes ist ohne Zustimmung des Verlags 
unzulässig und strafbar. Das gilt insbesondere für Vervielfältigungen, Übersetzungen, Mikro-
verfilmungen und die Einspeicherung und Verarbeitung in elektronischen Systemen.

Das Buch wurde von Laupp & Göbel in Gomaringen aus der Minion gesetzt, auf alterungsbe-
ständiges Werkdruckpapier gedruckt und von der Buchbinderei Nädele in Nehren gebunden.



Vorwort

Am 4. Dezember 2017 feiert Rolf Gröschner seinen 70. Geburtstag. Kollegen, 
Schüler und Weggefährten möchten ihm zu diesem Anlaß die vorliegende Fest-
schrift als Zeichen ihrer Achtung und Freundschaft überreichen.

Die Ehrung gilt einem herausragenden Juristen, Staatsrechtslehrer und Rechts-
philosophen. Rolf Gröschner steht für das Ideal einer weitgespannten Jurispru-
denz, in der eine gelungene Prozeßvertretung genauso Anerkennung findet wie 
Begriffsbildungen in der Rechtsdogmatik oder der philosophisch reflektierende 
Dialog. Mit seinem Freisinn und seiner Leidenschaft für das Wort zählt er zu den 
beeindruckenden Erscheinungen an den Rechtsfakultäten. Auf seltene Weise ver-
bindet er einen Sinn für den Begriff mit einem Gespür für das Situative, merkbar 
an seiner sympathischen Präsenz und einem legendären Taktgefühl.

Rolf Gröschner begeistert als Redner und Literat. Er hat sich bewußt und, wie 
oft betont, mit Lust für seine jeweils tief durchdachte Sache eingesetzt – in irgend-
einer Weise immer für die res publica. Dabei beschreibt er das Recht aus einer 
bemerkenswert eigenständigen, humanistischen Perspektive, die auf viele – inner-
halb und außerhalb der Disziplin – plausibel und angemessen wirkt. Die Rechtsfi-
guren, die er formuliert, rühren unmittelbar an der Sehnsucht, frei von Herrschaft, 
aber in einer elaborierten Ordnung und bezogen auf den anderen zu leben.

Manche Juristen finden solche Referenzen unverständlich und entbehrlich. Das 
positive Recht, so heißt es, komme diesen Ideen ohnehin beträchtlich nahe und 
belaste seinen Anwender nicht mit den inneren Widersprüchen eines derart kom-
plexen Anspruchs. Eine Mehrheit dürfte jedoch davon überzeugt sein, daß auch 
das Gesetz und der Modus seiner Umsetzung eines Maßstabs bedürfen, und daß 
es Rechtslehrer wie Rolf Gröschner braucht, diesen zu entwickeln.

Auf dieses Stichwort müsste ein Vorwort gewohnterweise mit einer Würdigung 
des Laureaten fortfahren. Indes erfüllt bereits der erste Beitrag zu dieser Schrift, 
die Laudatio von Helmuth Schulze-Fielitz, diese Aufgabe fesselnd und einsichts-
reich. Seine Darstellung „Rolf Gröschner – Staatsrechtslehrer der res publica“ ver-
knüpft die persönliche Geschichte mit der Entwicklung der Ideen, Schriften und 
Projekte.

Das Werk Rolf Gröschners kommt noch einmal in der Breite aller weiteren 
Beiträge zur Geltung. Den Leser erwartet nicht ein „bunter Strauß akademischer 
Gaben“, sondern eine konzentrierte Auseinandersetzung mit den Begriffen, die 
heute mit dem Namen des Jubilars verbunden werden. Der Titel dieses Bandes 
„Republik, Rechtsverhältnis, Rechtskultur“ gibt den Autoren wesentliche Ele-
mente der Lehre Gröschners als Themenfelder vor. Der Titeltrias entspricht eine 
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Dreiteilung der Schrift. Jeder Teil bildet einen Schwerpunkt, der sich im Umfeld 
freilich mit den anderen überschneiden kann. Durch die eingehende und nicht 
selten kontroverse Auseinandersetzung der hier versammelten Texte mit den titel-
gebenden Begriffen unter steter Einbeziehung der Arbeiten Gröschners entsteht 
eine, gewiß ganz im Sinne des Jubilars, dialogische Verdichtung, die mit jedem 
einzelnen Beitrag eine substanzielle Fortführung der Bemühungen innerhalb der 
akademischen Jurisprudenz leistet.

In dem Streben, den Laureaten nicht allein durch den Gehalt der Schrift zu 
erfreuen, sondern auch dem von ihm gepflegten formalen Standard zu genügen, 
kamen die Herausgeber nicht ohne Hilfe aus. Zu großem Dank verpflichtet bin 
ich deshalb meinem wissenschaftlichen Mitarbeiter Herrn Jens Fischer, der an 
meinem Lehrstuhl, stets kundig und gefaßt, die Fäden zusammengehalten hat. 
Bei der Betreuung der Manuskripte unterstützte uns kompetent und hilfsbereit 
Herr Dr. Lewis A. Johnston sowie ein Team des Lehrstuhls von Professor Dr. Horst 
Dreier, namentlich Herr Dr. David Kuch und Frau Annabelle Meier, die freund-
licherweise, gleichsam als Siegelbewahrer der Formalia-Vorgaben für die Reihe 
politika, die Endkorrektur übernahmen. Ein besonderer Dank gilt dem Verlag 
Mohr Siebeck, dessen bisheriger Geschäftsführer Dr. Franz-Peter Gillig die Ent-
stehung dieser Festgabe mit dezenter Organisation und einem die Fristwahrung 
erleichternden Wohlwollen begleitet hat.

Großer Dank ist auch der Herstellungsabteilung des Verlages in Gestalt von 
Herrn Matthias Spitzner für sein freundliches Entgegenkommen geschuldet, die 
eingetretenen terminlichen Verzögerungen durch eine besonders straffe Planung 
und Durchführung von Satz und Druck aufzufangen. In diesem Zusammenhang 
möchte ich Herrn Dreier danken, der sich in der Endphase der Korrektur von 
Manuskripten und Fahnen in besonderer Weise engagiert hat. Ein letztes, aber 
nicht minder herzliches Dankeswort möchte ich an Herrn Schulze-Fielitz richten, 
der mir während der gesamten Herausgeberschaft mit Erfahrung und wertvollem 
Rat zur Seite stand.

Hagen, im Herbst 2017	 Katharina Schlieffen
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letzt aufgerufen am 05.08.2017.

Rolf Gröschner – Staatsrechtslehrer der res publica

Helmuth Schulze-Fielitz

Eine erste Annäherung an Person und Persönlichkeit des Staatsrechtslehrers 
Rolf Gröschner erschließt sich möglicherweise, wenn man ihn einmal als einen 
Künstler betrachtet. Dazu lädt er schon durch sein ebenso charakteristisches wie 
sorgsam gepflegtes Outfit ein – niemals hat irgendein Kollege in der Staatsrechts-
lehrervereinigung oder ein Student an der Universität ihn nicht ganz in Schwarz 
gekleidet gesehen, so wie das unter Künstlern oder wohl auch Architekten verbrei-
tet ist. Es ist eine alltägliche Demonstration des Andersseins, von Individualität 
und Intellektualität, verbunden mit einer gewissen vornehmen Distanz, aber auch 
mit der denkbaren Intention, daß die eigene Person hinter dem eigengearteten, 
originellen Werk zurückstehen soll, für das Rolf Gröschner steht. Allenfalls und 
stets nur eine Krawattenschleife („Fliege“) kann in der Farbgebung abweichen 
und so wohlüberlegte (oder wohl überlegte?) optische Akzente setzen, ohne daß 
ihr Träger die vielleicht mitunter auch Befremden hervorrufende Farbigkeit seiner 
Persönlichkeit dadurch wirklich verbergen könnte, selbst wenn er es wollte.

Einen solchen Zugang zur Person von Rolf Gröschner als Künstler legt auch 
seine Vergangenheit als Rockmusiker nahe. Er war von Mitte der 1960er Jahre an 
mehr als ein Jahrzehnt lang der Schlagzeuger einer Band mit dem intellektuellen 
Namen „Improved Sound Limited“1, die aus einer 1961 entstandenen Skiffle-Band 
von (Mit‑)Schülern des Willstätter-Gymnasiums Nürnberg (mit Lonnie Donegan 
als Idol) herausgewachsen war und sich seit 1966 nach Auszeichnung durch den 
Bayerischen Rundfunk als „Beste Beat Band Bayerns“ (unter 80 Mitbewerbern) 
so nannte. Ihre damalige Popularität und erfolgreiche Breitenwirksamkeit schlug 
sich nicht nur in Schallplattenaufnahmen in Form von fünf Singles und vier 
Alben nieder, so sehr deren kommerzieller Erfolg „überschaubar“ geblieben sein 
mag. Die Gruppe begleitete u. a. 33 Auftritte von Roy Black, schrieb die Musik für 
zahlreiche Filme unter der Regie von Michael Verhoeven, aber etwa auch für Wim 
Wenders preisgekrönten Film „Im Lauf der Zeit“ (1976), und sorgte für die musi-
kalische Untermalung vieler bekannter Fernsehproduktionen, darunter auch eine 
Folge der ZDF-Kultserie „Der Kommissar“ oder die 10teilige TV‑Serie Krem-
poli.2 Vom Engagement aus dieser „vorwissenschaftlichen“ Zeit mag noch nach 
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3  Wittgenstein 1984, § 43.

Jahrzehnten der vom anfänglichen Unglauben getönte Eindruck einer damaligen, 
mittlerweile als Bundesrichterin aktiven Fakultätskollegin nach einem der sehr 
seltenen „Remakes“ von Rolf Gröschner als Percussion-Solist auf einem Universi-
tätsfest in Jena zeugen: „Der kann das wirklich!“. Mit seiner entschiedenen Abkehr 
vom Drummer-Dasein hin zur Wissenschaft als Lebensform (das heißt ganz kon-
kret: mit dem Verzicht auf eine vertragliche Bindung, als Vorband auf Konzerten 
der „Supergroup“ Emerson, Lake and Palmer mit diesen durch die Welt zu reisen, 
zugunsten von – solches ausschließenden – arbeitsrechtlichen Bindungen an die 
heimische Universität) und mit der auch daraus folgenden schmerzhaften Selbst-
auflösung der Band Ende der 1970er Jahre verbindet sich freilich nur begrenzt ein 
Abschied von der Kunst.

Rolf Gröschner war schon immer auch ein Sprachkünstler. So liebt er es etwa, 
das persönliche Gespräch mit Kalauern anzureichern. Dieses mehr oder weniger 
sinnfreie Spiel mit Wörtern und Worten, das deren unterschiedliche Bedeutungs-
gehalte und Gebrauchskontexte im aktuellen Gespräch ad hoc – meist in schein-
bar nur humoristischer Intention – miteinander konfrontiert und auf paradoxe 
Weise gegeneinander ausspielt, ist Teil seines alltäglichen Habitus geworden. Diese 
Lust am Spiel mit der Sprache ist weit mehr als ein Streben, dem Gesprächspart-
ner seine eigene individuelle Originalität und Stegreiffähigkeit zur Schau zu stel-
len und unter Umständen je neu zu beweisen, möglicherweise auch nur, um den 
einst einmal begründeten Erwartungen als deren Gefangener erneut gerecht zu 
werden. Dahinter verbirgt sich eine tiefgründige geradezu existenzielle Verbun-
denheit mit Sprache als Kommunikationsmittel. Getreu der berühmten Einsicht 
von Ludwig Wittgenstein, daß für eine große Klasse von Fällen die Bedeutung 
eines Wortes sein Gebrauch in der Sprache ist3, testet Rolf Gröschner durch sein 
kalauerndes Spiel mit der Sprache die Bedeutungsgehalte im Gebrauch der jewei-
ligen Gesprächskontexte, also in ihren Funktionen in den Lebensformen (oder 
„Sprachspielen“ im Sinne Wittgensteins) immer wieder neu aus. Sein Sprachwitz 
reflektiert den dauernden Veränderungsprozeß von Sprache in den verschiedenen 
Kontexten ihres Gebrauchs und einen ständigen Kampf um ein angemessenes 
Verständnis von Sprache. Das damit verbundene Sprachkünstlertum kann auch 
zu weiten Teilen spezifische Eigenarten des Staatsrechtslehrers Rolf Gröschner 
erklären, namentlich die große Freude, ja Lust am Gebrauch freier Rede, die stän-
dige Vergegenwärtigung der Sinnentstehung von Wörtern in seinen wissenschaft-
lichen Veröffentlichungen, aber auch seinen unerbittlichen Widerstand gegen die 
Rechtschreibreform Ende der 1990er Jahre.

Für jedermann ersichtlich spricht Rolf Gröschner bei allen seinen Vorträ-
gen als akademischer Lehrer stets völlig frei, nicht nur in seinen Vorlesungen. Er 
beherrscht die hohe Kunst der freien Rede und kann dabei druckreif sprechen, 
wie man auch bei seinen eher häufigen, stets komprimierten Wortmeldungen in 



Rolf Gröschner – Staatsrechtslehrer der res publica 3

4  Zuerst Gröschner 1991, S. 327; zuletzt Gröschner 2015, S. 88 f.
5  Gröschner 2004b.
6  Gröschner 2016a.
7  Das gilt auch für das Rezitieren: Unvergeßlich bleibt, daß und wie der Bildungsbürger Rolf 

Gröschner, der er auch ist, am Vorabend des zweiten Verhandlungstages auf der Wiener Staats-
rechtslehrertagung 1995 (schon beim „Reparatur“-Bier?) gefühlt länger als eine halbe Stunde lang 
(sich wechselseitig mit Jörn Ipsen ablösend) Passagen aus Goethes Faust I aus dem Gedächtnis 
vortrug.

8  Anti-Kritik: Gast 2015, Rn. 45 ff.

den Diskussionen auf der Staatsrechtslehrertagung beobachten kann.4 Soweit 
erkennbar, wenn auch nahezu unmerklich, hat er in seiner gesamten akademi-
schen Laufbahn nur zwei ihm ganz besonders wichtige Vorträge abgelesen – sein 
Staatsrechtslehrerreferat5 und seine Abschiedsvorlesung.6 Das war wohl weniger 
Ausdruck des Bedürfnisses, dem je spezifischen Auditorium frei von Redundan-
zen möglichst viel vom eigenen Anliegen zu vermitteln, als vor allem ein Ach-
tungserweis, um die Würde des Moments oder das Ethos der Veranstaltung zu 
unterstreichen – die Brillanz der freien Rede hätte hier leicht (zu) unernst oder 
lässig wirken können. Diese singulären Ausnahmen bestätigen eine zentrale allge-
meine Einsicht: Gedankliche Inhalte werden nicht nur durch den Gebrauch von 
inhaltlich angemessenen Wörtern, sondern auch durch nonverbale Formen der 
Vermittlung weitergegeben. Nicht nur Jurisprudenz, auch wissenschaftliche Lehre 
ist eine rhetorische Disziplin; die Überzeugungskraft von Argumenten zumal im 
Prozeß dialogischer Wahrheitsfindung ist eingebettet etwa in Ober- und Unter-
töne bei der Stimme, durch den Rhythmus der Sprache, Takt und Synkopen bei 
der Satzgestaltung, durch gestische oder mimische Verstärkungen in der Körper-
sprache oder andere Formen der rhetorischen Unterfütterung. Schon die Modula-
tionen in der Tonlage eines Stentor-Basses mit dem für einen Nürnberger Franken 
charakteristischen stark rollenden „R“ machen die Argumentationen oder Plä-
doyers von Rolf Gröschner zum rhetorischen Ereignis7; die Körpersprache bei 
der Selbstdarstellung mögen mitunter Assoziationen an den Percussion-Artisten 
wecken. Er beherrscht diese Kunstfertigkeit gewiß auch im Hörsaal, so wenn ein 
früherer, nun nicht mehr in Jena lehrender Fakultätskollege neidvoll bemerkte: 
„So viele Pokale für gute Lehre wie Gröschner werde ich mein ganzes Leben lang 
nicht gewinnen“.

Wer solche rhetorischen Fähigkeiten nicht so gut beherrscht, pflegt mitun-
ter schon aus Gründen des psychologischen Selbstschutzes das „bloß Rhetori-
sche“ pejorativ der wahren, „an sich“ richtigen Argumentation gegenüberzustel-
len.8 Damit wird vernachlässigt, daß solche rhetorischen Elemente nicht etwas 
der sachlichen Argumentation bloß formal Äußerliches sind, sondern zu deren 
substantiellen Gehalt gehören: Bedeutung, Sprache und rhetorische Kontextua-
lisierung gehören von vornherein zusammen. Rhetorische Perfektion ist nichts 
anderes als die höchste Steigerungsform der sprachlichen kommunikativen Dar-
stellung guter Gründe. Nicht nur die mündliche Rhetorik im Hörsaal oder in der 
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  9  Vgl. v. Schlieffen 2016; Hofmann-Hoeppel 2018, S. 300 ff., 306.
10  Vgl. Sobota 1997.
11  Sobota 1990.
12  Vgl. zum Begriff v. Schlieffen 2005, S. 405; Gast 2015, Rn. 1.
13  Vgl. etwa Sobota 1992; v. Schlieffen 2001; v. Schlieffen 2005; v. Schlieffen 2006; v. Schlieffen 2011.
14  Gröschner 1992c, S. 1069.
15  Gröschner 1982, z. B. S. 4, 45 ff., 50 ff., 57, 67 ff., 74 ff., pass.
16  Gröschner 2016a, S. 3 ff., 7, 10 u. ö.

forensischen Praxis, etwa im Dialog vor Gericht oder im Verwaltungsverfahren9, 
sondern auch die Art der schriftlichen Gestaltung eines Arguments ist nicht ohne 
Einfluß auf seine Überzeugungskraft; das gilt auch im virtuellen Dialog von Autor 
und Leser, so sehr dieser Zusammenhang auch in der Zunft der Staatsrechtslehrer 
unter Berufung auf den sachlichen Gehalt von Argumenten „als solchen“ unter-
schätzt werden dürfte. Rolf Gröschner unterschätzt ihn nicht. Deshalb dürfte es 
auch alles andere als ein Zufall sein, daß er Mentor von Katharina Sobota (später 
verheiratete Gräfin von Schlieffen) bei ihrer staatsrechtlichen Habilitation an der 
Universität Jena wurde.10 Sie war 1990 bei Ottmar Ballweg über Sachlichkeit als 
„rhetorische Kunst“ der Juristen promoviert worden11 – an der Universität Mainz, 
der ersten Wirkungsstätte von Rolf Gröschner als Professor (1991 – 1993), wo er 
ihr (und der „Mainzer Schule“ juristischer Rhetorik12) begegnete: Wer unter den 
Staatsrechtslehrern wenn nicht Rolf Gröschner hätte einen ausgeprägteren Sinn 
für jene von ihr forcierte Forschung der Regelmäßigkeiten juristischer Sprach-
gestaltung hinter oder im Kontext der juristischen Sachargumentation13, obwohl 
oder gerade weil eine solche Art des Problemzugangs zu den Sachen der Staats-
rechtslehre für viele Kollegen eher abseitig erscheinen (oder jedenfalls erschienen 
sein) mag.

Der überaus sensible Sinn für Sprache und Sprachlichkeit, wie er sicher auch 
durch das Studium der Philosophie der „Erlanger Schule“ um Paul Lorenzen 
besonders gefördert worden ist, spiegelt sich gleichermaßen im verschriftlichten 
wissenschaftlichen Werk von Rolf Gröschner. Sein erster wissenschaftlicher Auf-
satz-Versuch noch als Jurastudent zur Logik der Jurisprudenz war von seinem 
Mentor Wilhelm Henke, an dessen Lehrstuhl er seit 1976 als wissenschaftlicher 
Assistent, nach seiner Promotion als Akademischer Rat tätig war, noch Satz für 
Satz, teilweise Wort für Wort in „Grund und Boden“ kritisiert worden – er wurde 
denn auch nie veröffentlicht. Rolf Gröschner reagierte selbstkritisch – nach sei-
nem Selbstverständnis und in seinen eigenen Worten – in der Weise, daß er sich 
von seinem „Wortfetischismus“ und seiner „Sprachmanieriertheit“ zu verabschie-
den suchte, um – statt seiner Versuche, Aphorismen zu formulieren – „zur Sache 
zu schreiben“ und auf „selbstreferentielle Sprachspiele“ zu verzichten.14 Das hat 
ihn aber glücklicherweise nie gehindert, den Sinn von Worten stets zu hinterfra-
gen, ihrem Bedeutungsgehalt im Kontext seiner Argumentationen auf den ety-
mologischen Grund zu gehen: Von Beginn seiner Dissertation als Erstveröffent-
lichung an15 bis zu seiner Abschiedsvorlesung16 durchzieht sein gesamtes Werk 
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17  Vgl. z. B. Gröschner 1982, S. 53.
18  Gröschner 1982, z. B. S. 2 ff., 18 ff., 22 ff., 30 f., 39 ff., pass.; zuletzt Gröschner 2016, S. 5 ff. (zum 

Hendiadyoin).
19  Gröschner 1982, S. 7.
20  So wird etwa kolportiert, wie er beim abendlichen Ausklang eines Arbeitstreffens von Auto-

ren des Dreierschen Kommentars zum GG in der Würzburger Traditionsgaststätte „Zum Stachel“, 
in der schon Würzburgs großer Künstler Tilman Riemenschneider während der Bauernkriege sein 
Wesen trieb, seine Mitkommentatoren mit einem perfekten Kopfstand auf dem Fußboden (nach 
anderer, ebenso sicherer Quelle: auf der Sitzbank) im Gastraum schwer beeindruckte – gewiß nicht 
nur in freudiger Erinnerung daran, daß er dort vor Ort schon als Privatdozent während seiner ers-
ten Vertretung (des Lehrstuhls von Hasso Hofmann) im Sommersemester 1990 mit Studierenden 
den Frankenwein studiert (und sicher auch über ihn gelehrt) hatte.

21  Vgl. Gröschner 2013a.

nicht nur im Fußnotenapparat eine Fülle etymologischer Vergegenwärtigungen 
von Wörtern und Wortverbindungen, etwa mit Hilfe von Kluges Etymologischem 
Wörterbuch oder des Deutschen Wörterbuchs der Gebrüder Grimm (oder von 
beiden zugleich17). Allenthalben werden auch deren (Un‑)Bestimmtheit oder 
Sprachgebrauch und übliche Redeweisen sprachphänomenologisch reflektiert18 
und damit zugleich ihr konkreter Sinngehalt in kritischer Distanz dazu durch-
weg erhellend und lehrreich vertieft und so auch eine Orientierung am Origi-
nal philosophischer Autoren gesucht. Man kann und darf das nicht als Marotte 
dessen abtun, der in der Schule nur Latein und in seinem juristischen Studium 
zusätzlich Altgriechisch gelernt hat und solches gelegentlich demonstrieren will, 
sondern es geht ihm im Gang zur Quelle philosophischer Einsichten darum, im 
Originaltext die besondere Sprache und Ansicht der Sache „herauszuhören“.19 
Diese angestrebte Sprachgenauigkeit ist Ausdruck seiner persönlichen Passion 
für Begriffe, Abstraktionen und Ideen und korrespondiert sachlich seiner spezi-
fischen Philosophie der Dialogik und vor allem auch ihren Prozessen möglichst 
unmißverständlicher diskursiver Wahrheitsfindung im gelingenden Gespräch, wie 
er sie zunächst in seiner Dissertation im Blick auf die Jurisprudenz entfaltet und 
später immer wieder konkretisiert und präzisiert hat (auch im privaten Alltag ist 
er ersichtlich kein Freund einer unverbindlich-oberflächlichen Konversation um 
ihrer selbst willen, was keinesfalls mit einer Abneigung gegen Geselligkeit zu ver-
wechseln ist20). Die Sammlung seiner Grundlagenarbeiten aus drei Jahrzehnten 
zwischen Promotion und Pensionierung unter dem charakteristischen Titel „Dia-
logik des Rechts“ können die Fruchtbarkeit, konzeptionelle Stimmigkeit und kon-
tinuierliche Weiterentwicklung dieser Ansätze plausibel belegen.21 Ein genaues 
und reflektiertes sprachphänomenologisches Verständnis ist das unabdingbare 
Medium richtiger philosophischer und praktischer Erkenntnis.

Umso tiefer mußte Rolf Gröschner die technokratische Anmaßung sprachpo-
litischer Instanzen treffen und betroffen machen, durch eine 1994 in Wien für 
den deutschsprachigen Raum vereinbarte Rechtschreibreform den Prozeß des tat-
sächlichen Gebrauchs von Sprache durch rechtliche Vorschriften in der Absicht 
gestalten zu wollen, Sprache und ihre Schreibweisen durch neuartige rationale 
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22  Vgl. https:/  /de.wikipedia.org / wiki / Rolf_Gröschner, zuletzt aufgerufen am 05.08.2017.
23  Kopke 1995; zur Adelung durch Aufnahme in die „juristischen Bücher des Jahres“ auch Dil-

cher 1996, S. 3259 f.
24  Vgl. Gröschner / Kopke 1997.
25  BVerfGE 98, 218 (252 ff.).
26  Dazu 20 Jahre später milder auch Rolf Gröschner im Interview: Thüringische Landeszeitung 

vom 24.6.2016, S. 12.

Regelbildungen aktiv gestaltend zu „vereinfachen“ und dabei auch jenes sprach-
phänomenologische Verständnis wesentlich zu erschweren. Im geistigen Bünd-
nis mit zahlreichen Sprachwissenschaftlern konnte er sich damit nicht nur nicht 
anfreunden, sondern sah seine geradezu existentielle Pflicht darin, gegen diese 
Bestrebungen auf allen Ebenen öffentlicher Wirksamkeit auch rechtlich vorzuge-
hen. Diese Aktivitäten haben Rolf Gröschner einem breiteren Publikum bekannt-
gemacht, so daß dieser Kampf gegen die Rechtschreibreform ganz im Mittelpunkt 
der Beschreibung seines Wirkens im persönlichen Porträt von Wikipedia steht22 
(nach wissenschaftlichen Kriterien völlig unverhältnismäßig). Seine verfassungs-
rechtlichen Einwände waren durch seinen ersten Doktoranden in höchster wis-
senschaftlicher Qualität vorbereitet und vorzüglich aufbereitet worden23, und er 
unterstützte in diesem Sinne24 verschiedene Kläger vor den Verwaltungsgerichten, 
teilweise auch mit Erfolgen in der Instanzgerichtsbarkeit. Letztlich aber wies das 
Bundesverfassungsgericht seine im Mai 1996 erhobene Verfassungsbeschwerde 
ab25 und machte den Weg für eine Rechtschreibreform durch Verwaltungserlaß 
frei. In der Sachfrage der Sinnhaftigkeit einer solchen Sprachreform dürfte mitt-
lerweile die Ansicht überwiegen, daß dieser Weg einer administrativen Sprachge-
staltung ein eher unzweckmäßiger Fehlschlag war. Die faktische Zurücknahme 
zahlreicher Neuregelungen bzw. die Aufrechterhaltung und Zulässigkeit paralle-
ler Sprachgestaltungen in der früheren Schreibweise hat die praktischen Folgen 
einerseits abgemildert, andererseits eine gegenüber dem früheren Zustand noch 
fehleranfälligere Situation geschaffen. Für Rolf Gröschner und von ihm herausge-
gebene Bücher ist es deshalb bis heute bei der alten Rechtschreibung geblieben, 
mag die erfolgte Rechtschreibreform auch zu wesentlichen Teilen irreversibel sein 
und sich die Widerständigkeit dagegen auf Dauer abmildern.26 Die juristische 
Frage nach den funktionell-rechtlichen Aufgaben und Grenzen von Verfassung 
und Bundesverfassungsgericht ist von jener nach der Zweckmäßigkeit einer admi-
nistrativen Rechtschreibreform zu unterscheiden; insoweit sind die – durch das 
eigene Faible für Sprachlichkeit mitbestimmte – verfassungsrechtlichen Gewich-
tungen und Bewertungen von Rolf Gröschner schwerlich zur herrschenden Mei-
nung in der Staatsrechtslehre geworden.

Die überzeugte Vertretung einer solchen Minderheitsposition ist für Rolf 
Gröschner, soweit ersichtlich, nie ein Problem gewesen (auch wenn er wie fast 
alle seine Zunftgenossen erkennbar hadern kann, wenn seine Veröffentlichungen 
von anderen Autoren in unmittelbar einschlägigen Sachzusammenhängen als 
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27  Vgl. Gröschner 1992b, S. 2613.
28  Vgl. Gröschner 1992c, S. 1067 ff.
29  Vgl. Gröschner 1986, S. 177 ff.

vernachlässigenswert nicht angemessen registriert werden). Der jeweilige wissen-
schaftliche mainstream ist ihm möglicherweise eher suspekt; er steht jedenfalls nie 
im Zentrum seiner eigenen Erkenntnisinteressen. Diese von hohem wissenschaft-
lichem Selbstvertrauen geleitete Grundeinstellung mit der Trittsicherheit eines 
Spätberufenen läßt sich ohne seine universitäre Sozialisation in einer 13‑jähri-
gen Assistentenzeit bei seinem akademischen Lehrer Wilhelm Henke nicht wirk-
lich verstehen. Gemäß den wohl zumindest latenten wirtschaftlich-unternehme-
risch geprägten Erwartungen seines Elternhauses hatte Rolf Gröschner zunächst 
Betriebswirtschaftslehre studiert und dieses Studium 1974 als Diplom-Kaufmann 
abgeschlossen. Während dieses Studiums, nach Rückkehr aus München zuletzt an 
der Universität Erlangen-Nürnberg, stieß er im Rahmen des Wahlfachstudiums 
auf Wilhelm Henke, der das Öffentliche Recht nicht im Rahmen von diskussions-
bestimmenden Größen einer juristischen Fakultät, sondern in der Randständig-
keit einer Wirtschafts- und Sozialwissenschaftlichen Fakultät vertrat (und solches 
dann möglicherweise auch wollte, nachdem er 1970 einen Ruf nach Heidelberg 
wegen der dortigen studentischen Widerstände bis hin zu persönlichen Bedro-
hungen als „Enkel Carl Schmitts“ abgelehnt hatte27). Rolf Gröschner war von des-
sen Art und Weise, Recht in seinen Grundlagen zu betrachten, fasziniert; seine 
dementsprechend hoch motivierten Auftritte im Seminar begeisterten umgekehrt 
Wilhelm Henke so sehr, daß er ihm eine Assistentenstelle mit Promotions- und 
ggf. Habilitationsperspektive in Aussicht stellte – unter der Bedingung, daß Rolf 
Gröschner auch Jura studieren würde. So begann Rolf Gröschner 1974 sein rechts-
wissenschaftliches Zweitstudium, war schon bald vertrautes Mitglied des regelmä-
ßig anfangs 14-tägig, später monatlich tagenden Gesprächskreises im häuslichen 
Arbeitszimmer von Wilhelm Henke in Rückersdorf, wurde 1976 – noch als Jura-
student, wenn auch als diplomierter Kaufmann – Assistent von Henke und blieb 
es bis zu seinem Habilitationsverfahren 1989. Dieses langjährige Vertrauensver-
hältnis, wie Rolf Gröschner selbst es publizistisch hat aufscheinen lassen28, war 
Basis und Rückhalt für alle sonstigen Stationen seiner juristischen Aus- und Fort-
bildung: Erstes Staatsexamen (1978), Promotion (1981), Zweites Staatsexamen 
(1985) und Habilitation (1990). Erst als gleichsam „fertiger“ Jurist war er auch 
bereit, erstmals 1985 die öffentlich-rechtliche Assistententagung (in Würzburg) 
zu besuchen, um ein Jahr später (in Kiel) auch zu referieren;29 erst nach einer 
14-tägigen Selbsterprobung im Hause der urlaubsbedingt abwesenden Familie 
Henke, ob er wohl ein Berufsleben in Einsamkeit und Freiheit am Schreibtisch 
würde führen können (damals bewußt isoliert ohne alle sozialen Außenkon-
takte, selbst nicht zu seiner dieserhalb leicht fassungslosen Frau Annette), hatte 
er sich entschieden, eine universitäre Laufbahn anzustreben. Diese ungewöhnli-
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30  Henke 1988, S. 7 ff.
31  Henke 1988, S. 70 ff.
32  Hofmann 1991, S. 248 ff., 254 ff.
33  Henke 1988, S. 20 ff.; s. auch Gröschner 1992c, S. 1070.
34  Gröschner 1982, S. 67 ff., 76 ff., 134 ff. u. ö.; Gröschner 1983, S. 948 f.; zuletzt Gröschner 2013a, 
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36  Gröschner 1982, S. 85 ff., 134 ff., 189 ff., 224 ff.

chen, ja singulären Umstände verdeutlichen: Ohne die Nähe zu Wilhelm Henke 
gäbe es den Staatsrechtslehrer Rolf Gröschner nicht, und ohne die vertrauensvolle 
Zusammenarbeit gäbe es wohl auch verschiedene Problemgewichtungen nicht, 
die das wissenschaftliche Werk Rolf Gröschners (mit‑)prägen. Er ist ein wirklicher 
akademischer Schüler, der seinen Lehrer nicht „klassizistisch“ nachahmt, sondern 
dessen Anstöße eigenständig und eigenwillig fortzuschreiben sucht, wie sich an 
den drei Beispielen des philosophischen Problemzugangs zu Grundfragen des 
Rechts, der rechtsverhältnistheoretischen Abkehr von einem konstitutionalistisch 
überformten Verständnis des subjektiven öffentlichen Rechts oder der näheren 
Bestimmung der Republik als ein materielles Verfassungsprinzip unschwer zeigen 
läßt.

Wilhelm Henkes opus magnum „Recht und Staat“ sucht ohne einen philoso-
phiesystematischen Ansatz auf der Basis von Freiheit als Ausgangspunkt30 die 
Grundlagen der Jurisprudenz im Blick auf Recht und Staat als immer wieder neu 
herausfordernde Aufgaben zur Bewahrung des Friedens in einer freiheitlichen 
Ordnung zu entfalten. Sein Problemzugang hinterfragt die Phänomene des kon-
kreten und lebensweltlich erfahrbaren Alltags der Bürger immer wieder neu und 
zielt dabei auf eine personale Gerechtigkeitskonzeption, die aus dieser personalen 
Wirklichkeit von Handlungszusammenhängen im Rückgang auf die Begegnung 
zwischen zwei Menschen31 und auf die geschichtliche Überlieferung Folgerun-
gen für Gerechtigkeit, Staat und Recht ableitet. Jenseits aller möglichen Kritik an 
Darstellungsweise und Ergebnissen32 liegt in dieser Reduktion der Probleme der 
Gerechtigkeit auf die personale Begegnung ein Keim auch für Rolf Gröschners 
philosophische Ausgangsfragen. Er denkt – wie auch Henke33 – von Anfang an 
und konsequent vom immer wieder neu berufenen sokratisch inspirierten Dia-
log in Freiheit her34, um Prozesse der praktischen Rechtsfindung im gelingen-
den Gespräch angemessen zu beschreiben. Dialogik wird dabei philosophisch in 
einer eindrucksvollen Vielschichtigkeit verstanden und expliziert – auf vier Ebe-
nen als Dialog des Lebens, der Situation, des Zwischen und der Person35, ehe sie 
als „Techne“ der Jurisprudenz auf den Ebenen des Verstehens, des Überzeugens, 
des Begründens und des Entscheidens juristisch konkretisiert wird.36 Mit zentra-
len Bezugsgrößen wie dem „Zwischen“ als dem Hauptwort der Dialogik Martin 
Bubers, Karl Löwiths anthropologisch gegründeter Mitmenschlichkeit in konkre-
ten lebensweltlichen Verhältnissen und der (für den forensischen Dialog modifi-
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37  Gröschner 1982, S. 34 ff., 76 ff.; komprimiert Gröschner 2013b, S. 62 ff.; s. auch zuletzt Grösch-
ner 2016b, S. 138 f.

38  Gröschner 2013a, S. 322.
39  S. etwa Gröschner 2005a, S. 209 ff.; Gröschner 2012, S. 422 ff., 426 ff.; Gröschner 2013a, S. 324 ff.; 
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40  Henke 1968, S. 54; Henke 1980, S. 622 ff.
41  Henke 1980, S. 624; ausf. Henke 1970, S. 156 ff.
42  Vgl. Gröschner 1992a, S. 67 ff., 135 ff., 142 ff.
43  Gröschner 1997b, S. 301 ff.
44  Vgl. jetzt ausf. Bauer 2018, S. 263 ff.; Schoch 2018, S. 225, 230 f.; Jestaedt 2018, S. 211 ff.; Nowrot 

2018, S. 168 ff.
45  Nw. bei Schoch 2018, S. 225; Nowrot 2018, S. 164 ff.
46  Ausf. jetzt Schoch 2018, S. 237, 242 ff., 246 ff., 250 ff.
47  Schoch 2018, S. 249 f.; Gröschner 1997b, S. 306 ff., 328 ff.
48  Gröschner 2008, S. 90 ff.; Gröschner 2013a, S. 323 f.; Bauer 2018, S. 265, 286.

zierten) sokratischen Dialogführung37 kreist Rolf Gröschners dialogisches Prinzip 
um das Problem, wie im Rahmen des positiven Rechts etwa auch bei streitigen 
Verhandlungen vor Gericht unter wechselseitigen Perspektiven und Perspekti-
venübernahmen gute Gründe „für materialiter richtiges Argumentieren, Urteilen 
und Entscheiden“38 gefunden, gewichtet und geltend gemacht werden können. In 
neuerer Akzentuierung geht es darum, statt der formalen (Schein‑)Logik des Syl-
logismus im „modus barbara“ die Rhetorik des Enthymems im plausiblen Argu-
mentieren zur Geltung zu bringen und damit, ausgehend von aristotelischer phro-
nesis (Klugheit) und rhetorischer Praxis mit anerkannten Meinungen (endoxa), 
die Wissenschaftlichkeit der Jurisprudenz im Sinne einer praktischen Klugheits-
lehre zu rekonstruieren.39

Das zweite Beispiel für die Fortschreibung einer Problemstellung von Wilhelm 
Henke verbindet sich mit dessen Kritik an der dogmatischen Figur des subjektiven 
öffentlichen Rechts als einer rechtsdogmatischen Kategorie des 19. Jahrhunderts, 
die unter der Geltung des Grundgesetzes rechtsverhältnistheoretisch neu gefaßt 
werden müsse40, weil nur so deutlich werde, daß das Staat-Bürger-Verhältnis im 
Rechtsstaat kein Gewaltverhältnis, sondern ein Rechtsverhältnis sei.41 Rolf Grösch-
ner hat in Anknüpfung daran in seiner Habilitationsschrift für das Recht der 
Wirtschaftsaufsicht das Überwachungsrechtsverhältnis (auch) als Grundlage sub-
jektiver Rechte entfaltet42 und auch später immer wieder für den Nutzen des Ver-
waltungsrechtsverhältnisses plädiert.43 Auch ohne daß der bisherige Diskussions-
verlauf und seine vielfältigen Mißverständnisse und Polemiken hier rekapituliert 
werden könnten oder müßten44, läßt sich entgegen der Ansicht zahlreicher Skep-
tiker45 allgemein ein sehr praktischer rechtsdogmatischer Nutzen der rechtsdog-
matischen Figur des Verwaltungsrechtsverhältnisses als Ordnungsrahmen kaum 
noch bestreiten46, namentlich für mehrseitige Rechtsverhältnisse47. Vor allem aber 
macht das (Verwaltungs‑)Rechtsverhältnis als Ordnungsrahmen und Kommuni-
kationsverhältnis die Dialogik des (Verwaltungs‑)Rechts besonders sichtbar48 und 
verdeutlicht zugleich auch plausibel seine philosophische Anschlußfähigkeit.
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49  Henke 1987, § 21 Rn. 10 ff.
50  Gröschner 2004, § 23.
51  Vgl. nur Kilian 2018, S. 439, 441 ff.; Nowrot 2018, S. 166 ff., 187 ff. u.ö; Wiegand 2017, S. 7 ff.
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61  Dazu Morlok 2018, S. 95 ff.

Rolf Gröschner hat, um ein letztes Beispiel zu nennen, in der dritten Auflage 
des Handbuchs des Staatsrechts zwar auch den von Wilhelm Henke in der Erstauf
lage erarbeiteten Paragraphen über die Republik als Aufgabe übernommen. Er hat 
auch dessen erweiternde Auslegung, die im Kontrast zur herrschenden Ansicht 
den Inhalt des Republikprinzips nicht nur als bloßes Monarchieverbot ansieht49, 
weitergeführt, dabei aber Darstellung und Inhalt völlig neu gestaltet, neu akzen
tuiert und nicht nur in quantitativer Hinsicht auf ein deutlich breiteres und tie-
feres Fundament gegründet50 und damit diskussionsverstärkende, wenn nicht 
diskussionsbestimmende Kraft entfaltet51 (auch wenn eine internationale Kontex-
tualisierung weithin ausgespart bleibt52). Anders als Henke setzt er zum Beispiel 
bei der Bestimmung aus der Ideengeschichte nicht erst bei der Römischen Repu-
blik, sondern charakteristischerweise ausführlich schon bei der aristotelischen 
Philosophie der Politeia ein53, deren Tradition auch Ciceros bündiges „res publica 
res populi“ verpflichtet sei54, und sieht in Rousseau und Kant eine „Wiederauf-
nahme“ der antiken Republiktradition55, um bei der rechtsdogmatischen Bestim-
mung von Republik als Legitimationsprinzip und als Gestaltungsprinzip diese so 
dogmenphilosophisch zu erweitern.56 Auch hier sieht Rolf Gröschner in Rechts-
verhältnissen die unmittelbare Konsequenz aus dem antidespotischen Charakter 
des Republikprinzips57, betrachtet die Republik als Rechtsverhältnisordnung58 
und kann so seine Überlegungen zur dialogischen Rechtsfindung im republika-
nischen Rechtsverhältnis konzeptionell harmonisieren. Ungeachtet der zumin-
dest partiellen Fruchtbarmachung dieses gehaltvollen Republikverständnisses im 
Blick auf die Öffentlichkeit der Wahl in der Rechtsprechung des Bundesverfas-
sungsgerichts59 kreisen die unverändert aktuellen Diskussionen in der deutschen 
Staatsrechtslehre (noch?) eher kritisch um die Angemessenheit der eigenständi-
gen Dogmatik eines materiellen Republikverständnisses, weil die damit verbun-
denen Fragen nach den spezifischen Inhalten einer „freiheitlichen Ordnung“ 
als Synonym für „Republik“60, etwa das Amtsprinzip61 oder die Gemeinwohl
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